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Umweltschutz

Art. 74 BV Umweltschutz
1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz 
des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor 
schädlichen und lästigen Einwirkungen.
2 Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen 
vermieden werden. Die Kosten der Vermeidung 
und Beseitigung tragen die Verursacher.
3 Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone 
zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht dem Bund 
vorbehält.



Art. 11 USG Grundsatz
1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und 
Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle 
begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2 Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung 
sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu 
begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich 
und wirtschaftlich tragbar ist.
3 Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, 
wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Ein-
wirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden 
Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.
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Art. 12 USG Emissionsbegrenzungen
1 Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass 
von:

a. Emissionsgrenzwerten;

b. Bau- und Ausrüstungsvorschriften;

c. Verkehrs- oder Betriebsvorschriften;

d. Vorschriften über die Wärmeisolation von Gebäuden

e. Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe

2 Begrenzungen werden durch Verordnungen oder, 
soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf 
dieses Gesetz abgestützte Verfügungen 
vorgeschrieben.
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Immissionen

Art. 13 USG Immissionsgrenzwerte
1 Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen 
Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung 
Immissionsgrenzwerte fest.

Art. 65 USG Umweltrecht der Kantone
2 Die Kantone dürfen keine neuen Immissionsgrenz-
werte, Alarmwerte oder Planungswerte festlegen und 
keine neuen Bestimmungen über Konformitäts-
bewertungen serienmässig hergestellter Anlagen […] 
erlassen. Bestehende kantonale Vorschriften gelten bis 
zum Inkrafttreten entsprechender Vorschriften des 
Bundesrates.
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Stadt Schaffhausen
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Vielen Dank!

Dr. Leonie Dörig
leoniedoerig@outlook.com


